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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Wasserstraßengesetz  
 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 
§ 17. Entgeltlichkeit § 17. Entgeltlichkeit 

 § 17a.  Entgelt für die Schleusenaufsicht 
Aufgaben der Bundes-Wasserstraßenverwaltung Aufgaben der Bundes-Wasserstraßenverwaltung 

§ 2. (1) ... § 2. (1) ... 
(2) Von den Aufgaben gemäß Abs. 1 sind dem Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie die Aufgaben gemäß Z 12 sowie die strategische 
Planung, Steuerung und Kontrolle hinsichtlich aller Aufgaben gemäß Abs. 1 
vorbehalten. 

(2) Von den Aufgaben gemäß Abs. 1 sind dem Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur die Aufgaben gemäß Z 12 sowie die strategische 
Planung, Steuerung und Kontrolle hinsichtlich aller Aufgaben gemäß Abs. 1 
vorbehalten. 

Ausübung der Gesellschafterrechte Ausübung der Gesellschafterrechte 
§ 5. Mit der Ausübung der Gesellschafterrechte ist der Bundesminister für 

Verkehr, Innovation und Technologie betraut. 
 

§ 5. Mit der Ausübung der Gesellschafterrechte ist der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur betraut. 

 
Errichtungserklärung Errichtungserklärung 

§ 8. Die Errichtungserklärung ist vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen abzugeben. Soweit die gemäß § 4 GmbHG erforderlichen Angaben nicht 
in diesem Bundesgesetz enthalten sind, müssen sie in die Errichtungserklärung 
aufgenommen werden. 

§ 8. Die Errichtungserklärung ist vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen abzugeben. Soweit die gemäß § 4 GmbHG erforderlichen Angaben nicht 
in diesem Bundesgesetz enthalten sind, müssen sie in die Errichtungserklärung 
aufgenommen werden. 

Vermögensübergang Vermögensübergang 
§ 11. (1) ... § 11. (1) ... 
(4) Die Grundbuchsordnung ist vom Grundbuchsgericht auf Anzeige des 

Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie oder der Gesellschaft 
ohne Vorlage weiterer Urkunden herzustellen. 

(4) Die Grundbuchsordnung ist vom Grundbuchsgericht auf Anzeige des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur oder der Gesellschaft 
ohne Vorlage weiterer Urkunden herzustellen. 
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Erwerb und Verwertung von Liegenschaften Erwerb und Verwertung von Liegenschaften 
§ 11a. (1) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zusätzlich 

erforderliche Liegenschaften hat die Gesellschaft im Namen und auf Rechnung des 
Bundes zu erwerben. Vor Vertragsabschluss ist die Genehmigung der 
Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie einzuholen. § 11 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

§ 11a. (1) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zusätzlich 
erforderliche Liegenschaften hat die Gesellschaft im Namen und auf Rechnung des 
Bundes zu erwerben. Vor Vertragsabschluss ist die Genehmigung der 
Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur einzuholen. § 11 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 nicht mehr 
erforderliche Bundesliegenschaften kann die Gesellschaft im Namen und auf 
Rechnung des Bundes nach Genehmigung der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen verwerten. § 11 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. § 64 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 Z 3 und Abs. 7 des 
Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, gilt sinngemäß. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 nicht mehr 
erforderliche Bundesliegenschaften kann die Gesellschaft im Namen und auf 
Rechnung des Bundes nach Genehmigung der Bundesministerin bzw. des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen verwerten. § 11 
Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. § 64 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 Z 3 und Abs. 7 des 
Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, gilt sinngemäß. 

Fruchtnießung Fruchtnießung 
§ 11b. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie kann der Gesellschaft gegen jederzeitigen Widerruf 
das Recht der Fruchtnießung (§ 509 ABGB) an den zur Erfüllung der Aufgaben 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 erforderlichen Liegenschaften des Bundes gemäß 
Anlage 2 samt allen selbstständigen und unselbstständigen Bestandteilen sowie 
samt allem Zubehör einräumen. § 481 ABGB ist nicht anzuwenden. Dieses 
entgeltliche Recht der Fruchtnießung stellt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut 
dar. 

11b. (1) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur kann der Gesellschaft gegen jederzeitigen Widerruf das 
Recht der Fruchtnießung (§ 509 ABGB) an den zur Erfüllung der Aufgaben gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 erforderlichen Liegenschaften des Bundes gemäß Anlage 2 
samt allen selbstständigen und unselbstständigen Bestandteilen sowie samt allem 
Zubehör einräumen. § 481 ABGB ist nicht anzuwenden. Dieses entgeltliche Recht 
der Fruchtnießung stellt ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut dar. 

(2) ... (2) ... 
Dingliche Rechte, sonstige Verfügungen Dingliche Rechte, sonstige Verfügungen 

§ 11c. (1) Die Gesellschaft ist ermächtigt, an den in der Anlage 2 zur 
Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zugewiesenen Liegenschaften 
sowie der gemäß § 11a Abs. 1 zusätzlich erworbenen Liegenschaften im Namen 
des Bundes auf eigene Rechnung zu Gunsten Dritter dingliche Rechte zu bestellen 
oder sonstige Verfügungen im Sinne des § 64 Abs. 1 Z 2 und 3 in Verbindung mit 
Abs. 2, 3, 3a und 7 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, zu 
treffen, sofern dadurch die Aufgabenstellung der Bundes-
Wasserstraßenverwaltung und die sonstigen Interessen des Bundes nicht 
beeinträchtigt werden. Vor Vertragsabschluss ist die Genehmigung der 

§ 11c. (1) Die Gesellschaft ist ermächtigt, an den in der Anlage 2 zur 
Erfüllung der Aufgaben gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 10 zugewiesenen Liegenschaften 
sowie der gemäß § 11a Abs. 1 zusätzlich erworbenen Liegenschaften im Namen 
des Bundes auf eigene Rechnung zu Gunsten Dritter dingliche Rechte zu bestellen 
oder sonstige Verfügungen im Sinne des § 64 Abs. 1 Z 2 und 3 in Verbindung mit 
Abs. 2, 3, 3a und 7 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. Nr. 213/1986, zu 
treffen, sofern dadurch die Aufgabenstellung der Bundes-
Wasserstraßenverwaltung und die sonstigen Interessen des Bundes nicht 
beeinträchtigt werden. Vor Vertragsabschluss ist die Genehmigung der 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_213_0/1986_213_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_213_0/1986_213_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_213_0/1986_213_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1986_213_0/1986_213_0.pdf


  3 von 19 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen einzuholen. § 11 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 
Die Gesellschaft hat den Bund hinsichtlich aller aus der Bestellung oder Verfügung 
dieser Rechte entstehenden Nachteile schad- und klaglos zu halten. 

Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen einzuholen. § 11 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 
Die Gesellschaft hat den Bund hinsichtlich aller aus der Bestellung oder Verfügung 
dieser Rechte entstehenden Nachteile schad- und klaglos zu halten. 

 
(2) Über die Liegenschaftstransaktionen gemäß §§ 11, 11a, 11c und 17 Abs. 3 

hat die Gesellschaft der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie und der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister 
für Finanzen bis zum 31. Jänner eines Jahres über das abgelaufene Kalenderjahr 
schriftlich zu berichten. 

(2) Über die Liegenschaftstransaktionen gemäß §§ 11, 11a, 11c und 17 Abs. 3 
hat die Gesellschaft der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur Technologie und der Bundesministerin 
bzw. dem Bundesminister für Finanzen bis zum 31. Jänner eines Jahres über das 
abgelaufene Kalenderjahr schriftlich zu berichten. 

Aufsichtsrat Aufsichtsrat 
§ 14. (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus mindestens vier 

Mitgliedern besteht. Ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen, die 
übrigen Mitglieder werden vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie bestellt. 

§ 14. (1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus mindestens vier 
Mitgliedern besteht. Ein Mitglied wird vom Bundesminister für Finanzen, die 
übrigen Mitglieder werden vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur bestellt. 

(2)...  
Unternehmenskonzept, Rechnungs- und Berichtswesen Unternehmenskonzept, Rechnungs- und Berichtswesen 

§ 16. (1) ... § 16. (1) ... 
(3) Die Geschäftsführung hat für die Einrichtung eines Planungs- und 

Berichterstattungssystems zu sorgen, das die Erfüllung der 
Berichterstattungspflichten nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den 
Vorgaben des Bundesministers für Finanzen hinsichtlich der Durchführung eines 
Beteiligungscontrollings durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie und des Finanzcontrollings durch den Bundesminister für Finanzen 
gewährleistet. 

(3) Die Geschäftsführung hat für die Einrichtung eines Planungs- und 
Berichterstattungssystems zu sorgen, das die Erfüllung der 
Berichterstattungspflichten nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den 
Vorgaben des Bundesministers für Finanzen hinsichtlich der Durchführung eines 
Beteiligungscontrollings durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur und des Finanzcontrollings durch den Bundesminister für Finanzen 
gewährleistet. 

(4) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat jährlich bis Ende des 
laufenden Jahres für das nächste Kalenderjahr das Jahresarbeitsprogramm und das 
Jahresbudget zur Genehmigung vorzulegen, wobei für das Jahresbudget gemäß 
§ 18 Abs. 3 und 4 das Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen herzustellen ist. Darüber 
hinaus sind ein Vorhabensbericht und eine Vorschaurechnung für die folgenden 
vier Kalenderjahre vorzulegen. Das Jahresbudget ist unter Beachtung der 

(4) Die Geschäftsführung hat dem Aufsichtsrat jährlich bis Ende des 
laufenden Jahres für das nächste Kalenderjahr das Jahresarbeitsprogramm und das 
Jahresbudget zur Genehmigung vorzulegen, wobei für das Jahresbudget gemäß 
§ 18 Abs. 3 und 4 das Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Finanzen herzustellen ist. Darüber 
hinaus sind ein Vorhabensbericht und eine Vorschaurechnung für die folgenden 
vier Kalenderjahre vorzulegen. Das Jahresbudget ist unter Beachtung der 
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Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit und unter 
Berücksichtigung aller möglichen Rationalisierungspotenziale zu erstellen und hat 
insbesondere die Pläne für den Personal- und Sachmitteleinsatz, für 
Investitionsvorhaben und für die Finanzierung zu enthalten. 

Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit und unter 
Berücksichtigung aller möglichen Rationalisierungspotenziale zu erstellen und hat 
insbesondere die Pläne für den Personal- und Sachmitteleinsatz, für 
Investitionsvorhaben und für die Finanzierung zu enthalten. 

(5) Im Rechnungswesen der Gesellschaft sind die Mittelflüsse für die in § 18 
Abs. 1 bis 3 definierten Aufgabenbereiche in jeweils getrennten Rechnungskreisen 
darzustellen. 

(5) Im Rechnungswesen der Gesellschaft sind die Mittelflüsse für die in § 18 
Abs. 1 und  3 definierten Aufgabenbereiche in jeweils getrennten 
Rechnungskreisen darzustellen. 

Entgeltlichkeit Entgeltlichkeit 
§ 17. (1) Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen gegen Entgelt. § 17. (1) Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen gegen Entgelt. 
(2) Von der Gesellschaft in Erfüllung der Bundesaufgaben gemäß § 2 

erhobene Daten sind dem Bund zur uneingeschränkten weiteren Verwendung 
unentgeltlich in einer vom Bund definierten Form zur Verfügung zu stellen. 

(2) Von der Gesellschaft in Erfüllung der Bundesaufgaben gemäß § 2 
erhobene Daten sind dem Bund zur uneingeschränkten weiteren Verwendung 
unentgeltlich in einer vom Bund definierten Form zur Verfügung zu stellen. 

(3) Die Nutzung von Liegenschaften, welche im Eigentum der Gesellschaft 
stehen und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben des Bundes benötigt werden, ist 
dem Bund unentgeltlich zu ermöglichen. 

(3) Die Nutzung von Liegenschaften, welche im Eigentum oder im 
Fruchtgenuss der Gesellschaft stehen und zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben des 
Bundes benötigt werden, ist dem Bund unentgeltlich zu ermöglichen. 

 (3a) Der Bund hat die Erhaltung der von ihm allein genutzten Liegenschaften 
zur Gänze, bei teilweiser Nutzung anteilig, zu tragen. Überträgt er die 
Erhaltungspflicht dauerhaft ganz oder teilweise auf die Gesellschaft, ist mit dieser 
ein kostendeckendes Entgelt zu vereinbaren. 

 (3b) Errichtet die Gesellschaft im Einvernehmen mit dem Bund 
Räumlichkeiten auf einer in ihrem Eigentum oder Fruchtgenuss stehenden 
Liegenschaft neu, die zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben des Bundes benötigt 
werden, gilt Abs. 3a sinngemäß. 

(4) Für Leistungen im Auftrag der Donauhochwasserschutz-Konkurrenz 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 sind kostendeckende Entgelte zu verrechnen. 

(4) Für Leistungen im Auftrag der Donauhochwasserschutz-Konkurrenz 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 sind kostendeckende Entgelte zu verrechnen. 

 Entgelt für die Schleusenaufsicht 
 § 17a. (1) Der Gesellschaft steht für die Durchführung ihrer Aufgaben gemäß 

§ 10 Abs. 2 Z 1 (Schleusenaufsicht) ein Entgelt zu, das sämtliche Kosten dieser 
Tätigkeit deckt. Das Entgelt ist dem Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen 
Bewilligung zuzüglich einer gesetzlichen Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen 
(Kostenersatz gemäß § 39 (1) des Schifffahrtsgesetzes).  
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 (2) Der Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen Bewilligung hat monatlich 

bis zum 15. des Monats eine von der Gesellschaft, entsprechend den zu 
erwartenden Aufwendungen festzusetzende Akontozahlung zu leisten. Die 
Gesellschaft hat jeweils bis zum 31. Mai des Folgejahres eine vom 
Jahresabschlussprüfer der Gesellschaft geprüfte Jahresendabrechnung 
vorzulegen. Ein allfälliger Differenzbetrag zu den geleisteten Akontozahlungen des 
Vorjahres ist binnen 30 Tagen nach erfolgter Rechnungslegung auszugleichen. 

 (3) Der Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen Bewilligung kann von der 
Gesellschaft im Zuge der Jahresendabrechnung eine Offenlegung der entstandenen 
Kosten sowie den Prüfbericht gemäß Abs. 2 verlangen. 

Abgeltung durch den Bund Abgeltung durch den Bund 
§ 18. (1) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, 

Innovation und Technologie, hat an die Gesellschaft für die jährlichen Ausgaben, 
die für die Durchführung und Aufrechterhaltung im öffentlichen Interesse 
gelegener Betriebszwecke (Planungs- und Überwachungsaufgaben, Hydrografie, 
Kennzeichnung der Wasserstraße, Datenmanagement und Grundlagen des 
Messwesens, Verwaltungsagenden der Donauhochwasserschutzkonkurrenz, 
Wehraufsicht, den Betrieb von Binnenschifffahrts-Informationsdiensten (RIS) und 
ständige Binnenschifffahrts-Entwicklungsaufgaben für das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie) entstehen, ab dem Zeitpunkt ihres 
Entstehens jährlich einen Jahrespauschalbetrag in der Höhe von 5 500 000 Euro zu 
leisten. 

§ 18. (1) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur, hat an die Gesellschaft für die jährlichen Ausgaben, 
die für die Durchführung und Aufrechterhaltung im öffentlichen Interesse 
gelegener Betriebszwecke (Planungs- und Überwachungsaufgaben, Hydrografie, 
Kennzeichnung der Wasserstraße, Datenmanagement und Grundlagen des 
Messwesens, Verwaltungsagenden der Donauhochwasserschutzkonkurrenz, 
Wehraufsicht, den Betrieb von Binnenschifffahrts-Informationsdiensten (RIS) und 
ständige Binnenschifffahrts-Entwicklungsaufgaben für das Bundesministerium für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur) entstehen, ab dem Zeitpunkt ihres 
Entstehens jährlich einen Jahrespauschalbetrag in der Höhe von 5 500 000 Euro zu 
leisten. 

(2) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie, hat für Aufwendungen, die der Gesellschaft in Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 (Schleusenaufsicht) entstehen, ab dem 
Zeitpunkt ihres Entstehens jährlich einen Betrag in der Höhe der Einnahmen des 
Bundes aus der Tragung der Kosten der schifffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung 
durch den Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen Bewilligung (§ 39 des 
Schifffahrtsgesetzes) zu leisten. 

(2) entfällt 

(3) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie, kann der Gesellschaft nach Maßgabe der im jährlichen 
Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke vorgesehenen Mittel Abgeltungen für die 
operative Abwicklung der laufenden Wasserstraßenerhaltung sowie von 
projektbezogenen Aufgaben zur Verfügung stellen. 

(3) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur, kann der Gesellschaft nach Maßgabe der im jährlichen 
Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke vorgesehenen Mittel Abgeltungen für die 
operative Abwicklung der laufenden Wasserstraßenerhaltung sowie von 
projektbezogenen Aufgaben zur Verfügung stellen. 
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(4) Zusätzlich zu den Abgeltungen kann der Bund, vertreten durch die 

Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie, nach Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel eine Erhöhung der Ausgaben unter der 
Voraussetzung vergüten, dass dies trotz sparsamer, wirtschaftlicher und 
zweckmäßiger Gebarung der Gesellschaft und unter Bedachtnahme auf 
Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist. 

(4) Zusätzlich zu den Abgeltungen kann der Bund, vertreten durch die 
Bundesministerin bzw. den Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur, nach Maßgabe der im jährlichen Bundesfinanzgesetz für diese 
Zwecke vorgesehenen Mittel eine Erhöhung der Ausgaben unter der 
Voraussetzung vergüten, dass dies trotz sparsamer, wirtschaftlicher und 
zweckmäßiger Gebarung der Gesellschaft und unter Bedachtnahme auf 
Rationalisierungsmaßnahmen erforderlich ist. 

(5) Eine vorübergehende Verrechnung noch nicht verbrauchter 
Mittelzuweisungen des Bundes mit vorläufigen Lastständen des Bundes gegenüber 
der Gesellschaft, die aus unterschiedlichen Abgeltungen nach Abs. 1 bis 3 
stammen, ist zulässig. 

(5) Eine vorübergehende Verrechnung noch nicht verbrauchter 
Mittelzuweisungen des Bundes mit vorläufigen Lastständen des Bundes gegenüber 
der Gesellschaft, die aus unterschiedlichen Abgeltungen nach Abs. 1 und 3 
stammen, ist zulässig. 

Aufsichtsrecht des Bundes Aufsichtsrecht des Bundes 
§ 19. (1) In Erfüllung der Aufgaben gemäß § 10 unterliegt die Gesellschaft 

unbeschadet der Rechte der Generalversammlung und des Aufsichtsrates der 
Aufsicht und Weisung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie, dem von der Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle entsprechenden Unterlagen zu 
übermitteln sind. 

§ 19. (1) In Erfüllung der Aufgaben gemäß § 10 unterliegt die Gesellschaft 
unbeschadet der Rechte der Generalversammlung und des Aufsichtsrates der 
Aufsicht und Weisung des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur, dem von der Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle entsprechenden Unterlagen zu 
übermitteln sind. 

(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann der 
Gesellschaft in Erfüllung dieses Aufsichtsrechtes allgemeine Weisungen oder 
Weisungen im Einzelfall erteilen und die Bestellung zum Geschäftsführer 
widerrufen, wenn dieser eine Weisung nicht befolgt oder eine Auskunft gemäß 
Abs. 1 nicht erteilt. § 16 GmbHG wird dadurch nicht berührt. 

 

(2) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann der 
Gesellschaft in Erfüllung dieses Aufsichtsrechtes allgemeine Weisungen oder 
Weisungen im Einzelfall erteilen und die Bestellung zum Geschäftsführer 
widerrufen, wenn dieser eine Weisung nicht befolgt oder eine Auskunft gemäß 
Abs. 1 nicht erteilt. § 16 GmbHG wird dadurch nicht berührt. 

 
(3) In Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 und 2 

(Schleusenaufsicht) unterliegen die dafür eingesetzten Bediensteten der 
Gesellschaft der Aufsicht des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie, die im Wege der örtlich zuständigen Organe der Schifffahrtsaufsicht 
ausgeübt wird. Sie sind an deren Weisung gebunden. 

 

(3) In Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 und 2 
(Schleusenaufsicht) unterliegen die dafür eingesetzten Bediensteten der 
Gesellschaft der Aufsicht des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur, die im Wege der örtlich zuständigen Organe der Schifffahrtsaufsicht 
ausgeübt wird. Sie sind an deren Weisung gebunden. 

 
Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 20. (1) Die Arbeitnehmer der Gesellschaft sind bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit 

§ 20. (1) Die Arbeitnehmer der Gesellschaft sind bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer Tätigkeit 
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im Rahmen der Gesellschaft bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse einer Gebietskörperschaft, der Gesellschaft oder im 
überwiegenden Interesse einer Partei geboten ist (Verschwiegenheitspflicht). Die 
Verschwiegenheitspflicht besteht für die vom Bund bestellten Organe nicht 
gegenüber dem Bund, wenn er derartige Auskünfte ausdrücklich verlangt. Die 
Bestimmungen des § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – 
BDG 1979, BGBl. Nr. 333, sind auch auf die Arbeitnehmer der Gesellschaft 
anzuwenden. 

im Rahmen der Gesellschaft bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse einer Gebietskörperschaft, der Gesellschaft oder im 
überwiegenden Interesse einer Partei geboten ist (Verschwiegenheitspflicht). Die 
Verschwiegenheitspflicht besteht für die vom Bund bestellten Organe nicht 
gegenüber dem Bund, wenn er derartige Auskünfte ausdrücklich verlangt. Die 
Bestimmungen des § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – 
BDG 1979, BGBl. Nr. 333, sind auch auf die Arbeitnehmer der Gesellschaft 
anzuwenden. 

 
(2) Eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht der Arbeitnehmer der 

Gesellschaft und der dieser gemäß § 22 Abs. 1 bis 3 zur dauernden Dienstleistung 
zugewiesenen Beamten kann nur durch den Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie erfolgen. 

(2) Eine Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht der Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und der dieser gemäß § 22 Abs. 1 bis 3 zur dauernden Dienstleistung 
zugewiesenen Beamten kann nur durch den Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur erfolgen. 

(3) ... (3) ... 
Beamte Beamte 

§ 22. (1) Beamte (§ 1 Abs. 1 BDG 1979), die am Tag vor dem Entstehen der 
Gesellschaft der Wasserstraßendirektion angehören, sind innerhalb von drei 
Monaten ab Entstehen der Gesellschaft für die Dauer ihres Dienststandes der 
Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung zuzuweisen, sofern sie nicht zumindest 
überwiegend Aufgaben der Bundes-Wasserstraßenverwaltung in der 
Zentralleitung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 
besorgen und solange sie nicht einer anderen Dienststelle des Bundes oder einer 
anderen Gesellschaft mit Sitz in Österreich, an der die Gesellschaft zumindest 
mehrheitlich beteiligt ist (Abs. 4), zur dauernden Dienstleistung zugewiesen sind. 

§ 22. (1) Beamte (§ 1 Abs. 1 BDG 1979), die am Tag vor dem Entstehen der 
Gesellschaft der Wasserstraßendirektion angehören, sind innerhalb von drei 
Monaten ab Entstehen der Gesellschaft für die Dauer ihres Dienststandes der 
Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung zuzuweisen, sofern sie nicht zumindest 
überwiegend Aufgaben der Bundes-Wasserstraßenverwaltung in der 
Zentralleitung des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
besorgen und solange sie nicht einer anderen Dienststelle des Bundes oder einer 
anderen Gesellschaft mit Sitz in Österreich, an der die Gesellschaft zumindest 
mehrheitlich beteiligt ist (Abs. 4), zur dauernden Dienstleistung zugewiesen sind. 

(2) ... (2) ... 
(3) Beamte (§ 1 Abs. 1 BDG 1979), die am Tag vor dem Entstehen der 

Gesellschaft der Schifffahrtspolizei angehören und Aufgaben der 
Schleusenverkehrsregelung besorgen, sind für die Dauer ihres Dienststandes der 
Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung zuzuweisen, sofern sie nicht zumindest 
überwiegend schifffahrtspolizeiliche Aufgaben, die mit der 
Schleusenverkehrsregelung nicht in Zusammenhang stehen, besorgen oder sie 
nicht für die Besorgung der beim Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie verbleibenden schifffahrtspolizeilichen Aufgaben erforderlich sind 
und solange sie nicht einer anderen Dienststelle des Bundes oder einer anderen 

(3) Beamte (§ 1 Abs. 1 BDG 1979), die am Tag vor dem Entstehen der 
Gesellschaft der Schifffahrtspolizei angehören und Aufgaben der 
Schleusenverkehrsregelung besorgen, sind für die Dauer ihres Dienststandes der 
Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung zuzuweisen, sofern sie nicht zumindest 
überwiegend schifffahrtspolizeiliche Aufgaben, die mit der 
Schleusenverkehrsregelung nicht in Zusammenhang stehen, besorgen oder sie 
nicht für die Besorgung der beim Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur verbleibenden schifffahrtspolizeilichen Aufgaben erforderlich sind 
und solange sie nicht einer anderen Dienststelle des Bundes oder einer anderen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gesellschaft mit Sitz in Österreich, an der die Gesellschaft zumindest mehrheitlich 
beteiligt ist (Abs. 4), zur dauernden Dienstleistung zugewiesen sind. 

Gesellschaft mit Sitz in Österreich, an der die Gesellschaft zumindest mehrheitlich 
beteiligt ist (Abs. 4), zur dauernden Dienstleistung zugewiesen sind. 

(4)... (4)... 
(5) Für die in Abs. 1 bis 3 genannten Beamten wird das Amt der 

Österreichischen Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. eingerichtet. Diese 
Dienststelle ist dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
unmittelbar nachgeordnet und wird vom für Personalangelegenheiten zuständigen 
Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft geleitet, das in dieser Funktion an 
die Weisungen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
gebunden ist. 

(5) Für die in Abs. 1 bis 3 genannten Beamten wird das Amt der 
Österreichischen Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. eingerichtet. Diese 
Dienststelle ist dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
unmittelbar nachgeordnet und wird vom für Personalangelegenheiten zuständigen 
Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft geleitet, das in dieser Funktion an 
die Weisungen des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
gebunden ist. 

(6) ...  (6) ...  
Vertragliche Bedienstete Vertragliche Bedienstete 

§ 23. (1) Vertragliche Bedienstete, die am Tag vor dem Entstehen der 
Gesellschaft der Wasserstraßendirektion angehören, sind, sofern sie nicht 
zumindest überwiegend Aufgaben der Bundes-Wasserstraßenverwaltung in der 
Zentralleitung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 
besorgen, durch eine innerhalb von drei Monaten ab Entstehen der Gesellschaft 
abzugebende Dienstgebererklärung des Bundesministers für Verkehr, Innovation 
und Technologie der Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung zuzuweisen. Sie 
sind ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Dienstgebererklärung 
Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Gesellschaft setzt die Rechte und Pflichten des 
Bundes gegenüber den vertraglichen Bediensteten fort. 

§ 23. (1) Vertragliche Bedienstete, die am Tag vor dem Entstehen der 
Gesellschaft der Wasserstraßendirektion angehören, sind, sofern sie nicht 
zumindest überwiegend Aufgaben der Bundes-Wasserstraßenverwaltung in der 
Zentralleitung des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 
besorgen, durch eine innerhalb von drei Monaten ab Entstehen der Gesellschaft 
abzugebende Dienstgebererklärung des Bundesministers für Innovation, Mobilität 
und Infrastruktur  der Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung zuzuweisen. Sie 
sind ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Dienstgebererklärung 
Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Gesellschaft setzt die Rechte und Pflichten des 
Bundes gegenüber den vertraglichen Bediensteten fort. 

(2) Vertragliche Bedienstete, die am Tag vor dem Entstehen der Gesellschaft 
der Schifffahrtspolizei angehören und Aufgaben der Schleusenverkehrsregelung 
besorgen, sind, sofern sie nicht zumindest überwiegend schifffahrtspolizeiliche 
Aufgaben, die mit der Schleusenverkehrsregelung nicht in Zusammenhang stehen, 
besorgen oder sie nicht für die Besorgung der beim Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie verbleibenden schifffahrtspolizeilichen Aufgaben 
erforderlich sind, durch eine innerhalb von drei Monaten ab Entstehen der 
Gesellschaft abzugebende Dienstgebererklärung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie der Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung 
zuzuweisen. Sie sind ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 
Dienstgebererklärung Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Gesellschaft setzt die 
Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den vertraglichen Bediensteten fort. 

(2) Vertragliche Bedienstete, die am Tag vor dem Entstehen der Gesellschaft 
der Schifffahrtspolizei angehören und Aufgaben der Schleusenverkehrsregelung 
besorgen, sind, sofern sie nicht zumindest überwiegend schifffahrtspolizeiliche 
Aufgaben, die mit der Schleusenverkehrsregelung nicht in Zusammenhang stehen, 
besorgen oder sie nicht für die Besorgung der beim Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur verbleibenden schifffahrtspolizeilichen Aufgaben 
erforderlich sind, durch eine innerhalb von drei Monaten ab Entstehen der 
Gesellschaft abzugebende Dienstgebererklärung des Bundesministers für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur der Gesellschaft zur dauernden 
Dienstleistung zuzuweisen. Sie sind ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 
Dienstgebererklärung Arbeitnehmer der Gesellschaft. Die Gesellschaft setzt die 
Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den vertraglichen Bediensteten fort. 
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(3) ... (3) ... 

Bestimmungen für Bedienstete, die Arbeitnehmer der Gesellschaft werden Bestimmungen für Bedienstete, die Arbeitnehmer der Gesellschaft werden 
§ 24. (1) ... § 24. (1) ... 
(3) Arbeitnehmer gemäß §§ 22 Abs. 7 und 23 Abs. 1 und 2 sind hinsichtlich 

der Nutzung von Dienst- oder Naturalwohnungen so zu behandeln, als ob sie 
Bundesbedienstete wären. Durch eine derartige Nutzung wird kein 
Bestandverhältnis an der jeweiligen Wohnung begründet; die Bestimmungen des 
§ 80 BDG 1979 und der §§ 24a bis 24c GehG finden weiterhin sinngemäß 
Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 BDG 1979 nimmt der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie wahr. 

 

(3) Arbeitnehmer gemäß §§ 22 Abs. 7 und 23 Abs. 1 und 2 sind hinsichtlich 
der Nutzung von Dienst- oder Naturalwohnungen so zu behandeln, als ob sie 
Bundesbedienstete wären. Durch eine derartige Nutzung wird kein 
Bestandverhältnis an der jeweiligen Wohnung begründet; die Bestimmungen des 
§ 80 BDG 1979 und der §§ 24a bis 24c GehG finden weiterhin sinngemäß 
Anwendung. Die Rechte des Dienstgebers im Sinne des § 80 BDG 1979 nimmt der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur wahr. 

 
Interessenvertretung der Arbeitnehmer Interessenvertretung der Arbeitnehmer 

§ 26. (1) Den nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz – PVG, BGBl. 
Nr. 133/1967, bei der Schifffahrtspolizei und der Wasserstraßendirektion 
eingerichteten Dienststellenausschüssen und den Betriebsräten der übertragenden 
Gesellschaften obliegt ab dem Entstehen der Gesellschaft jeweils die Funktion des 
Betriebsrates der Gesellschaft für die bis dahin von ihnen vertretenen, der 
Gesellschaft gemäß §§ 22 Abs. 1 bis 3 sowie § 23 Abs. 1 und 2 zugewiesenen 
Bundesbediensteten und die der Gesellschaft angehörenden Dienstnehmer. Für die 
Ausschreibung von Betriebsratswahlen ist so zeitgerecht Sorge zu tragen, dass der 
neu gewählte Betriebsrat spätestens zwei Jahre nach Entstehen der Gesellschaft 
seine Tätigkeit aufnehmen kann. Die der Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung 
zugewiesenen Beamten gehören darüber hinaus weiter dem Wirkungsbereich des 
Zentralausschusses beim Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie für die Bediensteten, mit Ausnahme der Post- und 
Fernmeldehoheitsverwaltung, an. 

§ 26. (1) Den nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz – PVG, BGBl. 
Nr. 133/1967, bei der Schifffahrtspolizei und der Wasserstraßendirektion 
eingerichteten Dienststellenausschüssen und den Betriebsräten der übertragenden 
Gesellschaften obliegt ab dem Entstehen der Gesellschaft jeweils die Funktion des 
Betriebsrates der Gesellschaft für die bis dahin von ihnen vertretenen, der 
Gesellschaft gemäß §§ 22 Abs. 1 bis 3 sowie § 23 Abs. 1 und 2 zugewiesenen 
Bundesbediensteten und die der Gesellschaft angehörenden Dienstnehmer. Für die 
Ausschreibung von Betriebsratswahlen ist so zeitgerecht Sorge zu tragen, dass der 
neu gewählte Betriebsrat spätestens zwei Jahre nach Entstehen der Gesellschaft 
seine Tätigkeit aufnehmen kann. Die der Gesellschaft zur dauernden Dienstleistung 
zugewiesenen Beamten gehören darüber hinaus weiter dem Wirkungsbereich des 
Zentralausschusses beim Bundesministerium für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur für die Bediensteten, mit Ausnahme der Post- und 
Fernmeldehoheitsverwaltung, an. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 32. (1) Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist, soweit in Abs. 2 nichts 

anderes bestimmt ist, der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
betraut. 

§ 32. (1) Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist, soweit in Abs. 2 nichts 
anderes bestimmt ist, der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 8, 11 Abs. 2 und 4, §§ 11a bis 11c, § 16 Abs. 4 
und 5 sowie § 18 ist die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Verkehr, 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 8, 11 Abs. 2 und 4, §§ 11a bis 11c, § 16 Abs. 4 
und 5 sowie § 18 ist die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Innovation, 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_133_0/1967_133_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_133_0/1967_133_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_133_0/1967_133_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_133_0/1967_133_0.pdf
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Innovation und Technologie im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

Mobilität und Infrastruktur im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 
§ 34. (1) bis (4)  ... § 34. (1) bis (4)  ... 
 (5) Für das Inkrafttreten des Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

gilt Folgendes: 
 1. § 2 Abs. 2, § 5, § 8, § 11 Abs. 4, § 11a, § 11b Abs. 1, § 11c, § 14 Abs. 1, 

§ 16 Abs. 3 und 4, § 18 Abs. 1, 3 und 4, § 19, § 20 Abs. 2, § 22 Abs. 1, 3 
und 5, § 23 Abs. 1 und 2, § 24 Abs. 3, § 26 Abs. 1 sowie § 32 treten mit 
Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten Bundesgesetzes in 
Kraft. 

 2. Das Inhaltsverzeichnis, § 16 Abs. 5, § 17 Abs. 3a und 3b, § 17a samt 
Überschrift sowie § 18 Abs. 5 treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt § 18 Abs. 2 außer Kraft. 

Artikel 2 

Schifffahrtsgesetz 
 

Verordnungen, die nicht durch Schifffahrtszeichen kundgemacht werden Verordnungen, die nicht durch Schifffahrtszeichen kundgemacht werden 
§ 23. (1) Läßt sich der Inhalt von Verordnungen durch Schifffahrtszeichen 

nicht ausdrücken oder widerspricht eine Kundmachung durch Schifffahrtszeichen 
den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, so sind 
Verordnungen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Bundesgesetzblatt, Verordnungen eines Landeshauptmannes im jeweiligen 
Landesgesetzblatt kundzumachen. 

§ 23. (1) Läßt sich der Inhalt von Verordnungen durch Schifffahrtszeichen 
nicht ausdrücken oder widerspricht eine Kundmachung durch Schifffahrtszeichen 
den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, so sind 
Verordnungen des Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im 
Bundesgesetzblatt, Verordnungen eines Landeshauptmannes im jeweiligen 
Landesgesetzblatt kundzumachen. 

Beseitigung von Schifffahrtshindernissen Beseitigung von Schifffahrtshindernissen 
§ 29. (1) ... § 29. (1) ... 
(3) Bei Gefahr im Verzug, auf Wasserstraßen bei Nichtbefolgung der 

bescheidmäßigen Verpflichtungen gemäß Abs. 2 auch bei einer Beeinträchtigung 
der Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen oder einer Verunreinigung des 
Gewässers, einer erheblichen Beeinträchtigung der Ordnung der Schifffahrt oder 

(3) Bei Gefahr im Verzug, auf Wasserstraßen bei Nichtbefolgung der 
bescheidmäßigen Verpflichtungen gemäß Abs. 2 auch bei einer Beeinträchtigung 
der Sicherheit der Schifffahrt oder von Personen oder einer Verunreinigung des 
Gewässers, einer erheblichen Beeinträchtigung der Ordnung der Schifffahrt oder 
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der Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen Schifffahrt oder bei nachteiligen 
Veränderungen der Gewässersohle oder bestehender Wasserbauten, hat die 
Behörde die Beseitigung sowie erforderlichenfalls den Abtransport sowie die 
Entsorgung des Hindernisses unverzüglich zu veranlassen, auf Wasserstraßen, 
ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, mittels Auftrags gemäß § 10 
Abs. 1 Z 2 lit. f des Wasserstraßengesetzes, BGBl. I Nr. 177/2004. Der 
Verfügungsberechtigte hat auf Wasserstraßen, ausgenommen in die 
Landesvollziehung fallende, der beauftragten Gesellschaft, ansonsten der Behörde 
die Kosten zu ersetzen; für diese Kosten haftet auch der Eigentümer des Fahrzeugs 
bzw. Gegenstands sowie der Eigentümer der Ladung zur ungeteilten Hand. Wenn 
in der Zwischenzeit ein Eigentumsübergang eingetreten ist, haftet unbesehen der 
Haftung des Verfügungsberechtigten für die Kosten der Veräußerer unbeschränkt, 
der Erwerber bis zur Höhe des Verkehrswerts des Fahrzeugs bzw. Gegenstands. 
Der Eigentümer der Ladung haftet bis zur Höhe des Verkehrswerts der Ladung. 
Abweichend von § 1 Abs. 1 und 2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 – 
VVG, BGBl. Nr. 53/1991 in der jeweils geltenden Fassung, kann die Behörde auf 
Wasserstraßen über Ersuchen der beauftragten Gesellschaft unter den 
Voraussetzungen gemäß § 8 VVG einstweilige Verfügungen treffen. 

der Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen Schifffahrt oder bei nachteiligen 
Veränderungen der Gewässersohle oder bestehender Wasserbauten, hat die 
Behörde die Beseitigung sowie erforderlichenfalls den Abtransport sowie die 
Entsorgung des Hindernisses unverzüglich zu veranlassen, auf Wasserstraßen, 
ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, mittels Auftrags gemäß § 10 
Abs. 1 Z 2 lit. f des Wasserstraßengesetzes – WaStG, BGBl. I Nr. 177/2004. Der 
Verfügungsberechtigte hat auf Wasserstraßen, ausgenommen in die 
Landesvollziehung fallende, der beauftragten Gesellschaft, ansonsten der Behörde 
die Kosten zu ersetzen; für diese Kosten haftet auch der Eigentümer des Fahrzeugs 
bzw. Gegenstands sowie der Eigentümer der Ladung zur ungeteilten Hand. Wenn 
in der Zwischenzeit ein Eigentumsübergang eingetreten ist, haftet unbesehen der 
Haftung des Verfügungsberechtigten für die Kosten der Veräußerer unbeschränkt, 
der Erwerber bis zur Höhe des Verkehrswerts des Fahrzeugs bzw. Gegenstands. 
Der Eigentümer der Ladung haftet bis zur Höhe des Verkehrswerts der Ladung. 
Abweichend von § 1 Abs. 1 und 2 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991 – 
VVG, BGBl. Nr. 53/1991 in der jeweils geltenden Fassung, kann die Behörde auf 
Wasserstraßen über Ersuchen der beauftragten Gesellschaft unter den 
Voraussetzungen gemäß § 8 VVG einstweilige Verfügungen treffen. 

Behörden und ihre Zuständigkeit Behörden und ihre Zuständigkeit 
§ 37. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind: 

 1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für 
Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende; 

 ... 

§ 37. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind: 
 1. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für 

Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende; 
 ... 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig, sofern in 
Abs. 5 nicht anderes bestimmt ist. 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zuständig, sofern in 
Abs. 5 nicht anderes bestimmt ist. 

Organe der Schifffahrtspolizei Organe der Schifffahrtspolizei 
§ 38. (1)... § 38. (1)... 
(4) Organe der Schifffahrtsaufsicht gemäß Abs. 2 Z 1 sind Bedienstete des 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, die mit 
schifffahrtspolizeilichen Aufgaben gemäß Abs. 1 betraut sind; sie führen 
Dienstausweise mit sich, die sie als Organe der Schifffahrsaufsicht ausweisen, und 
tragen Dienstbekleidung mit Dienstabzeichen. Die Ausgestaltung der 

(4) Organe der Schifffahrtsaufsicht gemäß Abs. 2 Z 1 sind Bedienstete des 
Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, die mit 
schifffahrtspolizeilichen Aufgaben gemäß Abs. 1 betraut sind; sie führen 
Dienstausweise mit sich, die sie als Organe der Schifffahrsaufsicht ausweisen, und 
tragen Dienstbekleidung mit Dienstabzeichen. Die Ausgestaltung der 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/177
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_53_0/1991_53_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/177
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_53_0/1991_53_0.pdf
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Dienstausweise, der Dienstbekleidung und der Dienstabzeichen ist durch 
Verordnung festzulegen. 

Dienstausweise, der Dienstbekleidung und der Dienstabzeichen ist durch 
Verordnung festzulegen. 

(...) (...) 
(8) Ein mit der schifffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung bei den Schleusen 

der Staustufen auf der Wasserstraße Donau (Schleusenaufsicht) bundesgesetzlich 
betrautes Unternehmen darf zur Schleusenaufsicht nur Bedienstete verwenden, die 
 1. Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum sind (EWR-Staatsangehörige); 
 2. die erforderliche geistige und körperliche Eignung für die Führung eines 

Fahrzeugs bis zu 10 m Länge gemäß § 147 Abs. 2 besitzen; 
 3. in den technischen Grundlagen der Schleusenanlagen sowie in der 

Handhabung der Bedienungs- und Signalisierungseinrichtungen 
unterwiesen wurden und die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
durch eine Prüfung nachgewiesen haben; 

 4. mit den die Schifffahrt und die Reinhaltung der Gewässer betreffenden 
Verwaltungsvorschriften, soweit sie für die Ausübung ihres Dienstes in 
Betracht kommen, vertraut sind und dies durch eine behördliche Prüfung 
nachgewiesen haben. 

Die Bediensteten sind vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie nach gemäß Z 3 und 4 bestandener Prüfung zu bestellen, auf ihre 
Dienstpflichten zu vereidigen und mit Dienstausweis und Dienstabzeichen zu 
versehen. 

(8) Ein mit der schifffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung bei den Schleusen 
der Staustufen auf der Wasserstraße Donau (Schleusenaufsicht) bundesgesetzlich 
betrautes Unternehmen darf zur Schleusenaufsicht nur Bedienstete verwenden, die 
 1. Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum sind (EWR-Staatsangehörige); 
 2. die erforderliche geistige und körperliche Eignung für die Führung eines 

Fahrzeugs bis zu 10 m Länge gemäß § 147 Abs. 2 besitzen; 
 3. in den technischen Grundlagen der Schleusenanlagen sowie in der 

Handhabung der Bedienungs- und Signalisierungseinrichtungen 
unterwiesen wurden und die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
durch eine Prüfung nachgewiesen haben; 

 4. mit den die Schifffahrt und die Reinhaltung der Gewässer betreffenden 
Verwaltungsvorschriften, soweit sie für die Ausübung ihres Dienstes in 
Betracht kommen, vertraut sind und dies durch eine behördliche Prüfung 
nachgewiesen haben. 

Die Bediensteten sind vom Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur nach gemäß Z 3 und 4 bestandener Prüfung zu bestellen, auf ihre 
Dienstpflichten zu vereidigen und mit Dienstausweis und Dienstabzeichen zu 
versehen. 

Kosten der Verkehrsregelung Kosten der Verkehrsregelung 
§ 39. (1) Die Kosten der schifffahrtspolizeilichen Verkehrsregelung bei den 

Schleusen der Staustufen auf der Wasserstraße Donau und die Kosten der 
Regelung der Schifffahrt, die im Zuge der Errichtung, wesentlichen Änderung oder 
Beseitigung einer Schifffahrtsanlage oder einer sonstigen Anlage oder der 
Durchführung sonstiger Arbeiten in oder über dem Gewässer erforderlich ist, sind 
vom Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen Bewilligung zu tragen. 

§ 39. (1) Die der via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH durch die schifffahrtspolizeiliche Verkehrsregelung bei den 
Schleusen der Staustufen auf der Wasserstraße Donau (§ 10 Abs. 2 Z 1 WaStG) im 
ursächlichen Zusammenhang entstehenden Kosten (Ist-Kosten nach 
Vollkostenrechnung), insbesondere Personalkosten, Lohnnebenkosten, 
Gemeinkosten, Sachkosten, Reisekosten, Weiterbildungen und Abschreibungen 
sind gänzlich vom Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen Bewilligung zu 
tragen (§ 17a WaStG). Für die Durchführung dieser Aufgaben gemäß § 10 Abs. 2 
Z 1 WaStG durch die via donau – Österreichische Wasserstraßen-
Gesellschaft mbH gilt ein Deckel von 59 Vollzeitäquivalenten. Von diesem Deckel 
ausgenommen sind temporäre Überschreitungen des Personalstands im Zuge von 



  13 von 19 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Nachbesetzungen. Dieser zusätzliche Bedarf muss bis spätestens 15. September des 
Vorjahres von der via donau an den Inhaber der schifffahrtsrechtlichen 
Bewilligung gemeldet werden.  

(2) Durch Verordnung sind nähere Bestimmungen über die Kostentragung 
gemäß Abs. 1 zu erlassen, insbesondere über Art und Umfang der zu tragenden 
Kosten, den Zeitpunkt der Fälligkeit und die Form der Kostentragung. 

(2) Die Kosten der Regelung der Schifffahrt, die im Zuge der Errichtung, 
wesentlichen Änderung oder Beseitigung einer Schifffahrtsanlage oder einer 
sonstigen Anlage oder der Durchführung sonstiger Arbeiten in oder über dem 
Gewässer erforderlich ist, sind vom Inhaber der schifffahrtsanlagenrechtlichen 
Bewilligung zu tragen. Hierfür sind durch Verordnung Bestimmungen über die 
Kostentragung insbesondere über Art und Umfang der zu tragenden Kosten zu 
erlassen. 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 
§ 42. (1) bis (3) .... § 42 (1) bis (3) .... 
(4) Organe der Schifffahrtsaufsicht sind ermächtigt, mit 

Organstrafverfügungen gemäß § 50 Abs. 1 VStG Geldstrafen einzuheben oder 
gemäß § 50 Abs. 2 VStG an Stelle der Einhebung eines Geldbetrages einen zur 
postalischen Einzahlung des Strafbetrages geeigneten Beleg dem bzw. der 
Beanstandeten zu übergeben oder, wenn dieser am Tatort nicht anwesend ist, zu 
hinterlassen. Die Ermächtigung ist vom Bundesminister bzw. der Bundesministerin 
für Innovation, Mobilität und Infrastruktur in den Dienstausweis einzutragen; eine 
Urkunde gemäß § 50 Abs. 3 VStG ist nicht erforderlich. Der Dienstausweis ist auf 
Verlangen des bzw. der Beanstandeten vorzuweisen. 

(4) Organe gemäß § 38 Abs 2, sowie gemäß § 38 Abs 7 ermächtigte Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes in ihrem durch Verordnung festgelegten 
Kompetenzbereich sind ermächtigt, mit Organstrafverfügungen gemäß § 50 Abs. 1 
VStG Geldstrafen einzuheben. Dem bzw. der Beanstandeten kann durch das Organ 
gestattet werden, den Strafbetrag gemäß § 50 Abs. 8 VStG bargeldlos mittels 
Kartenzahlung (Debitkarte, Kreditkarte etc.) zu entrichten. Der Dienstausweis ist 
auf Verlangen des bzw. der Beanstandeten vorzuweisen. 

 

Besondere Bestimmungen für das Verfahren Besondere Bestimmungen für das Verfahren 
§ 43. (1) Ausländische Schifffahrtsunternehmen, deren Fahrzeuge auf 

österreichischen Wasserstraßen regelmäßig verkehren, können dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie einen bevollmächtigten 
Vertreter mit dem Wohnsitz im Inland nennen, der als Vertreter im Sinne des § 10 
AVG oder als Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des 
Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, gilt. Jeder Wechsel des Bevollmächtigten ist 
bekanntzugeben; für den Fall der vorübergehenden Abwesenheit des 
Bevollmächtigten hat dieser für einen Vertreter zu sorgen. Der Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie hat Namen und Anschrift des 
Bevollmächtigten den nachgeordneten Behörden bekanntzugeben. Darüber hinaus 
kann einem ausländischen Schifffahrtsunternehmen im Wege des Schiffsführers 
eines Fahrzeuges des Unternehmens wirksam zugestellt werden. 

§ 43. (1) Ausländische Schifffahrtsunternehmen, deren Fahrzeuge auf 
österreichischen Wasserstraßen regelmäßig verkehren, können dem 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur einen bevollmächtigten 
Vertreter mit dem Wohnsitz im Inland nennen, der als Vertreter im Sinne des § 10 
AVG oder als Zustellungsbevollmächtigter im Sinne des § 9 des 
Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, gilt. Jeder Wechsel des Bevollmächtigten ist 
bekanntzugeben; für den Fall der vorübergehenden Abwesenheit des 
Bevollmächtigten hat dieser für einen Vertreter zu sorgen. Der Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat Namen und Anschrift des 
Bevollmächtigten den nachgeordneten Behörden bekanntzugeben. Darüber hinaus 
kann einem ausländischen Schifffahrtsunternehmen im Wege des Schiffsführers 
eines Fahrzeuges des Unternehmens wirksam zugestellt werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1982_200_0/1982_200_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1982_200_0/1982_200_0.pdf
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Behörden und ihre Zuständigkeit Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 71. (1) ... § 71. (1) ... 
(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 

Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig, sofern in 
Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zuständig, sofern in 
Abs. 4 nichts anderes bestimmt ist. 

Fachliche Eignung – Befähigungsnachweis Fachliche Eignung – Befähigungsnachweis 
§ 80. (1) ... § 80. (1) ... 
(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat unter 

Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden 
Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch 
nehmen, üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, sowie auf die 
für die Gewerbeausübung geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch 
Verordnung folgendes festzulegen: 
 1. die Sachgebiete der Prüfung, 
 2. die Form der Prüfung, 
 3. den Inhalt der auszustellenden Bescheinigungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3, 
 4. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche Kenntnisse der 

Sachgebiete im Sinne der Z 1 gewährleisten und 
 5. die Höhe der vom Prüfungskandidaten zu entrichtenden Prüfungsgebühr. 

(4) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur hat unter 
Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand der Entwicklung des betreffenden 
Gewerbes, auf die von Personen, die die Leistungen des Gewerbes in Anspruch 
nehmen, üblicherweise gestellten Anforderungen, auf Gefahren für Leben, 
Gesundheit oder Eigentum, die von der Gewerbeausübung ausgehen, sowie auf die 
für die Gewerbeausübung geltenden besonderen Rechtsvorschriften, durch 
Verordnung folgendes festzulegen: 
 1. die Sachgebiete der Prüfung, 
 2. die Form der Prüfung, 
 3. den Inhalt der auszustellenden Bescheinigungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3, 
 4. die Hochschul- und Fachschuldiplome, die gründliche Kenntnisse der 

Sachgebiete im Sinne der Z 1 gewährleisten und 
 5. die Höhe der vom Prüfungskandidaten zu entrichtenden Prüfungsgebühr. 

Behörden und ihre Zuständigkeit Behörden und ihre Zuständigkeit 
§ 86. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 

 1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hinsichtlich 
der Unternehmen, die eine Konzession gemäß § 77 Abs. 1 auf 
Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, in mehr 
als einem Land ausüben oder ihrem Antrag zufolge ausüben wollen oder 
auf der Donau, dem Bodensee, dem Neusiedlersee oder den Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer eine unmittelbare Verbindung mit dem Ausland 
herstellen oder ihrem Antrag zufolge herstellen wollen; 

 ... 

§ 86. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 
 1. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 

hinsichtlich der Unternehmen, die eine Konzession gemäß § 77 Abs. 1 auf 
Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, in mehr 
als einem Land ausüben oder ihrem Antrag zufolge ausüben wollen oder 
auf der Donau, dem Bodensee, dem Neusiedlersee oder den Grenzstrecken 
sonstiger Grenzgewässer eine unmittelbare Verbindung mit dem Ausland 
herstellen oder ihrem Antrag zufolge herstellen wollen; 

 ... 
(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann, soweit 

er gemäß Abs. 1 Z 1 zuständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vornahme von 
(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann, 

soweit er gemäß Abs. 1 Z 1 zuständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vornahme von 
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Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis liegt, den örtlich 
zuständigen Landeshauptmann ermächtigen, der für diesen Fall an die Stelle des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie tritt. 

Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis liegt, den örtlich 
zuständigen Landeshauptmann ermächtigen, der für diesen Fall an die Stelle des 
Bundesministers für Innovation, Mobilität und Infrastruktur tritt. 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 
§ 93. (1) Die Eichung (Neueichung, Eichprüfung oder Nacheichung) erfolgt 

über Antrag des Verfügungsberechtigten durch eine vom Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid anerkannte 
Klassifikationsgesellschaft (§ 108 Abs. 2) oder einen Ingenieurkonsulenten für 
Maschinenbau (Schiffstechnik). Die Eichung ist gemäß den Bestimmungen dieses 
Teiles und der aufgrund dieses Teiles erlassenen Verordnungen durchzuführen. Die 
Kosten sind vom Verfügungsberechtigten zu tragen. 

§ 93. (1) Die Eichung (Neueichung, Eichprüfung oder Nacheichung) erfolgt 
über Antrag des Verfügungsberechtigten durch eine vom Bundesminister für 
Innovation, Mobilität und Infrastruktur mit Bescheid anerkannte 
Klassifikationsgesellschaft (§ 108 Abs. 2) oder einen Ingenieurkonsulenten für 
Maschinenbau (Schiffstechnik). Die Eichung ist gemäß den Bestimmungen dieses 
Teiles und der aufgrund dieses Teiles erlassenen Verordnungen durchzuführen. Die 
Kosten sind vom Verfügungsberechtigten zu tragen. 

Behörden und ihre Zuständigkeit Behörden und ihre Zuständigkeit 
§ 96. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind: 

 1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie; 
 2. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

§ 96. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind: 
 1. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur; 
 2. die Bezirksverwaltungsbehörde für Verwaltungsstrafverfahren. 

(3) Das Kennzeichen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und 
Technologie als Schiffseichamt ist „SWA“. 

(3) Das Kennzeichen des Bundesministers für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur als Schiffseichamt ist „SWA“. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zuständig. 

Untersuchung Untersuchung 
§ 108. (1) ... § 108. (1) ... 
(2) Die Behörde kann im Einzelfall zur Untersuchung gemäß Abs. 1 

 1. anerkannte Klassifikationsgesellschaften gemäß Artikel 21 der 
Richtlinie (EU) 2016/1629, 

 2. von der Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie mit Bescheid anerkannte sonst hiefür 
geeignete Einrichtungen oder 

 3. Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker für Schiffstechnik bzw. 
Maschinenbau (Schiffstechnik) 

(2) Die Behörde kann im Einzelfall zur Untersuchung gemäß Abs. 1 
 1. anerkannte Klassifikationsgesellschaften gemäß Artikel 21 der 

Richtlinie (EU) 2016/1629, 
 2. von der Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Innovation, 

Mobilität und Infrastruktur mit Bescheid anerkannte sonst hiefür 
geeignete Einrichtungen oder 

 3. Ziviltechnikerinnen bzw. Ziviltechniker für Schiffstechnik bzw. 
Maschinenbau (Schiffstechnik) 
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(3) Für die Ausstellung von Gefahrgut-Zulassungszeugnissen gemäß § 103 

Abs. 2 sind zur Untersuchung gemäß Abs. 1 
 1. gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens über die internationale 

Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen 
(ADN), BGBl. III Nr. 67/2008 in der geltenden Fassung, empfohlene 
Klassifikationsgesellschaften, die von der Bundesministerin bzw. vom 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit Bescheid 
anerkannt wurden, 

 2. von der Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie mit Bescheid als Untersuchungsstelle gemäß 
den Bestimmungen des ADN anerkannte sonst hiefür geeignete 
Einrichtungen oder 

 3. von der Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie mit Bescheid als Untersuchungsstelle gemäß 
den Bestimmungen des ADN anerkannte Ziviltechnikerinnen bzw. 
Ziviltechniker für Schiffstechnik bzw. Maschinenbau (Schiffstechnik) 

als Sachverständige heranzuziehen. 

(3) Für die Ausstellung von Gefahrgut-Zulassungszeugnissen gemäß § 103 
Abs. 2 sind zur Untersuchung gemäß Abs. 1 
 1. gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens über die internationale 

Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen 
(ADN), BGBl. III Nr. 67/2008 in der geltenden Fassung, empfohlene 
Klassifikationsgesellschaften, die von der Bundesministerin bzw. vom 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur mit Bescheid 
anerkannt wurden, 

 2. von der Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur mit Bescheid als Untersuchungsstelle gemäß 
den Bestimmungen des ADN anerkannte sonst hiefür geeignete 
Einrichtungen oder 

 3. von der Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur mit Bescheid als Untersuchungsstelle gemäß 
den Bestimmungen des ADN anerkannte Ziviltechnikerinnen bzw. 
Ziviltechniker für Schiffstechnik bzw. Maschinenbau (Schiffstechnik) 

als Sachverständige heranzuziehen. 
Behörden und ihre Zuständigkeit Behörden und ihre Zuständigkeit 

§ 113. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 
 1. der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie für 

Fahrzeuge, die für den Einsatz auf Wasserstraßen bestimmt sind, 
 a) deren Länge (L) 20 m oder mehr beträgt, 
 b) deren Produkt aus Länge (L), Breite (B) und Tiefgang (T) 100 m³ oder 

mehr beträgt, 
 c) die zur Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen bestimmt sind 

(Fahrgastschiffe), 
 d) die als Schlepp- und Schubschiffe dazu bestimmt sind, andere 

Fahrzeuge als Kleinfahrzeuge zu schleppen, zu schieben oder 
beigekoppelt mitzuführen oder 

 e) die nicht unter lit. a bis d fallen und für die die Ausstellung eines 
Unionszeugnisses beantragt wurde, sowie für schwimmende Geräte; 

 2. ... 

§ 113. (1) Behörden im Sinne dieses Teiles sind 
 1. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur für 

Fahrzeuge, die für den Einsatz auf Wasserstraßen bestimmt sind, 
 a) deren Länge (L) 20 m oder mehr beträgt, 
 b) deren Produkt aus Länge (L), Breite (B) und Tiefgang (T) 100 m³ oder 

mehr beträgt, 
 c) die zur Beförderung von mehr als 12 Fahrgästen bestimmt sind 

(Fahrgastschiffe), 
 d) die als Schlepp- und Schubschiffe dazu bestimmt sind, andere 

Fahrzeuge als Kleinfahrzeuge zu schleppen, zu schieben oder 
beigekoppelt mitzuführen oder 

 e) die nicht unter lit. a bis d fallen und für die die Ausstellung eines 
Unionszeugnisses beantragt wurde, sowie für schwimmende Geräte; 

 2. ... 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2008/67
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2008/67
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(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie kann, soweit 

er gemäß Abs. 1 Z 1 zuständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vornahme von 
Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis liegt, nach Maßgabe 
der örtlichen Zuständigkeit den Landeshauptmann von Niederösterreich, den 
Landeshauptmann von Oberösterreich oder den Landeshauptmann von Wien 
ermächtigen, der für diesen Fall an die Stelle des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie tritt. 

(3) Der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur kann, 
soweit er gemäß Abs. 1 Z 1 zuständig ist, im Einzelfall sowohl zur Vornahme von 
Amtshandlungen als auch zur Durchführung des Verwaltungsverfahrens 
einschließlich der Erlassung von Bescheiden, wenn dies im Interesse der 
Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis liegt, nach Maßgabe 
der örtlichen Zuständigkeit den Landeshauptmann von Niederösterreich, den 
Landeshauptmann von Oberösterreich oder den Landeshauptmann von Wien 
ermächtigen, der für diesen Fall an die Stelle des Bundesministers für Innovation, 
Mobilität und Infrastruktur tritt. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie zuständig. 

(4) Für die Erlassung von Verordnungen nach diesem Teil ist der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur zuständig. 

§ 158. (1) bis (17) ...  § 158. (1) bis (17) ... 
 (18) Für das Inkrafttreten des Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2025 

gilt Folgendes: 
 1. § 23 Abs. 1, § 37 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3, § 38 Abs. 4 und 8, § 43 Abs. 1, 

§ 71 Abs. 3, § 80 Abs. 4, § 86 Abs. 1 Z 1 und Abs. 3, § 93 Abs. 1, § 96 
Abs. 1 Z 1 sowie Abs. 3 und 4, § 108 Abs. 2 Z 2 und Abs. 3, § 109 Abs. 10, 
§ 113 Abs. 1 Z 1 sowie Abs. 3 und 4, § 128 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, § 132 
Abs. 1, § 135 Abs. 6 und 11, § 138 Abs. 1, § 144, § 145 Abs. 1, § 150 
Abs. 4 und 10, § 153 Abs. 1, § 154 Abs. 1 Z 1 sowie Abs. 2, 3 und 4 sowie 
§ 163 treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung des genannten 
Bundesgesetzes in Kraft. 

 2. § 29 Abs. 3, § 39 samt Überschrift und § 42 Abs. 4 treten mit 
1. Jänner 2026 in Kraft. 

§ 163. (1) ... § 163. (1) ... 
(2) Mit der Vollziehung des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich 

Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile 
der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, und zwar, soweit Angelegenheiten der Wasserreinhaltung berührt 
werden, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, soweit militärische Angelegenheiten 
berührt werden, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 

(2) Mit der Vollziehung des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich 
Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile 
der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, und zwar, soweit 
Angelegenheiten der Wasserreinhaltung berührt werden, im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- 
und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, soweit militärische 
Angelegenheiten berührt werden, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. 
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Bundesminister für Landesverteidigung, soweit Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes zur Erfüllung schifffahrtspolizeilicher Aufgaben 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, soweit Zollorgane bzw. die Zollverwaltung mit der 
Vollziehung befasst sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen, bezüglich der §§ 28 Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 2 
im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, 
hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierungen, soweit Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung schifffahrtspolizeilicher Aufgaben 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, bezüglich der §§ 28 Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 2 im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, 
betraut. Die gemäß § 38 Abs. 7 vorgesehene Verordnung ist im Einvernehmen mit 
der obersten Dienstbehörde der ermächtigten Organe zu erlassen. 

dem Bundesminister für Landesverteidigung, soweit Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes zur Erfüllung schifffahrtspolizeilicher Aufgaben 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, soweit Zollorgane bzw. die Zollverwaltung mit der 
Vollziehung befasst sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Finanzen, bezüglich der §§ 28 Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 2 
im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, 
hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierungen, soweit Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Erfüllung schifffahrtspolizeilicher Aufgaben 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, bezüglich der §§ 28 Abs. 3 und 4 sowie 30 Abs. 2 im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, 
betraut. Die gemäß § 38 Abs. 7 vorgesehene Verordnung ist im Einvernehmen mit 
der obersten Dienstbehörde der ermächtigten Organe zu erlassen. 

(3) Mit der Vollziehung des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich 
Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile 
der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie, soweit militärische Angelegenheiten berührt werden, im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Landesverteidigung, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur 
Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen heranzuziehen sind, im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Inneres, 
bezüglich der Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile im 
Zusammenhang mit Zwangsrechten (§§ 61 bis 65) im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, soweit Angelegenheiten des 
Gewässerschutzes berührt werden im Einvernehmen mit der Bundesministerin 
bzw. dem Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, 
hinsichtlich der übrigen Gewässer die Landesregierungen, soweit Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Überwachung der Einhaltung der 
Bestimmungen heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin 
bzw. dem Bundesminister für Inneres, bezüglich der Entschädigung für 
vermögensrechtliche Nachteile im Zusammenhang mit Zwangsrechten (§§ 61 bis 
65) im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Justiz, soweit Angelegenheiten des Gewässerschutzes berührt werden im 

(3) Mit der Vollziehung des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich 
Wasserstraßen, ausgenommen in die Landesvollziehung fallende, derjenigen Teile 
der Donau, die nicht Wasserstraßen sind, des Bodensees, des Neusiedlersees und 
der Grenzstrecken sonstiger Grenzgewässer die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, soweit militärische 
Angelegenheiten berührt werden, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. 
dem Bundesminister für Landesverteidigung, soweit Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, bezüglich der Entschädigung für vermögensrechtliche 
Nachteile im Zusammenhang mit Zwangsrechten (§§ 61 bis 65) im Einvernehmen 
mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, soweit 
Angelegenheiten des Gewässerschutzes berührt werden im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- 
und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, hinsichtlich der übrigen 
Gewässer die Landesregierungen, soweit Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, bezüglich der Entschädigung für vermögensrechtliche 
Nachteile im Zusammenhang mit Zwangsrechten (§§ 61 bis 65) im Einvernehmen 
mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Justiz, soweit 
Angelegenheiten des Gewässerschutzes berührt werden im Einvernehmen mit der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, betraut. 

Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus, betraut. 

(4) ... (4) ... 
(5) Mit der Vollziehung des 6. Teiles dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie, soweit Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen 
heranzuziehen sind, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Inneres, soweit Angelegenheiten des Gewässerschutzes berührt 
werden, im Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für 
Landwirtschaft, Regionen und Tourismus betraut. 

(5) Mit der Vollziehung des 6. Teiles dieses Bundesgesetzes ist die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur, soweit Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur 
Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen heranzuziehen sind, im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Inneres, 
soweit Angelegenheiten des Gewässerschutzes berührt werden, im Einvernehmen 
mit der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft betraut. 
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